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Prozesse (nicht nur) um Finanzinstrumente: 
Spricht Justitia in Deutschland auch Englisch?
Schon seit Jahren wird immer wieder über Englisch als Gerichts-
sprache in internationalen Wirtschaftsverfahren der ordentlichen 
Justiz in Deutschland diskutiert. Vor dem Hintergrund des Brexit 
nimmt die Debatte nunmehr wieder an Fahrt auf. Warum brau-
chen wir Flexibilität in der Gerichtssprache?

Ausgangspunkt ist das Gerichtsverfassungsgesetz – kurz GVG. 
Als zentrale Vorschrift sei § 184 GVG zitiert, der bestimmt: „Die 
Gerichtssprache ist deutsch“. Deutsche Mundarten sind davon 
erfasst; auch das Recht der Sorben, ihre Sprache zu sprechen, 
ist gewährleistet. Und sonst? Spricht Justitia in Deutschland im 
Jahr 2018 auch Englisch?

Sie spricht es. Viele Richterinnen und Richter haben einen Teil 
ihrer Ausbildung im englischsprachigen Ausland absolviert. Sie 
sind in der Lage, Verhandlungen auf Englisch zu führen, und sie 
sind dazu bereit. Auch im Unterstützungsbereich beherrschen 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die englische Sprache: 
Die Personalplanungen zur Einrichtung der Lokalkammer des 
künftigen Einheitlichen Patentgerichts in München, vor der vor-
aussichtlich ebenfalls auch auf Englisch verhandelt werden wird, 
haben das gezeigt.

In der ordentlichen Gerichtsbarkeit, also vor den Zivil- und Straf-
gerichten, darf bereits jetzt schon Englisch gesprochen werden. 
Ein bisschen jedenfalls. Das GVG bestimmt ausdrücklich: „Die 
Zuziehung eines Dolmetschers kann unterbleiben, wenn die be-
teiligten Personen sämtlich der fremden Sprache mächtig sind.“ 
Die Krux dabei: Die Vorschrift hat nur einen engen Anwendungs-
bereich. Sie gilt etwa nicht für einzureichende Schriftsätze, für 
die Entscheidungsverkündung, das Urteil und das gerichtliche 
Protokoll. Justitia darf also Englisch sprechen. Aber nicht immer. 
Und sie darf es v. a. nicht schreiben.

Das muss sich ändern! Nur zur Illustration: 75 % aller Zinssatz-De-
rivate in Euro werden derzeit laut EU-Kommission über Clearing-
häuser in Großbritannien abgewickelt. Nach englischem Recht. 
Natürlich mit Englisch als Vertragssprache. Was liegt näher, als 

Streitigkeiten darüber auch auf Englisch zu führen? In den meisten 
Verträgen ist darum London als Gerichtsstandort vereinbart. Mit 
dem Brexit jedoch verlassen mehr und mehr Finanzgesellschaften 
das Vereinigte Königreich. Verlegt eine Investmentbank ihren Sitz 
nach Deutschland, werden in der Folge wohl auch die Derivatever-
träge mit Parteien aus dem EU-Ausland auf die deutsche Tochter 
der Bank übertragen. Verträge über Derivate unterliegen in den 
meisten Fällen englischem Recht. Um zu vermeiden, dass ein sol-
cher Vertrag zwischen der deutschen Investmentbank und etwa 
einem Industrieunternehmen in Italien im Falle von Streitigkeiten 
in London verhandelt werden muss, liegt es nahe, Deutschland als 
Gerichtsstand für derartige Verträge in Betracht zu ziehen. 

Der Wechsel von Gerichtsstandorten passiert aber nicht von 
selbst. Will sich die deutsche Justiz als Rechtsstandort internati-
onaler Streitigkeiten empfehlen, bedarf es entsprechender Initia-
tiven. Eine der dringendsten: Englisch als Gerichtssprache. 

Schon seit mehreren Jahren liegt dazu der Entwurf eines Gesetzes 
zur Einführung von Kammern für Internationale Handelssachen 
bereit. Er würde den Ländern die Einrichtung entsprechender 
Kammern bei den Landgerichten ermöglichen. Dort könnten 
Rechtsstreitigkeiten vollständig in englischer Sprache geführt 
werden. Der Bundesrat hatte den Gesetzentwurf bereits beschlos-
sen. Es fehlt jedoch an der Umsetzung durch den Bundestag.

Dafür ist es nunmehr dringend an der Zeit. Schon heute ist 
Deutschland als Gerichtsstandort sehr attraktiv, z. B. aufgrund der 
vergleichsweise kurzen Verfahrensdauer. Tatsächlich spielen wir 
als internationaler Gerichtsstandort bislang aber eine recht über-
schaubare Rolle. Deutschlands Rechtsprechung entgehen da-
durch komplexe Verfahren, die wichtig zur Rechtsfortbildung sind. 

Der Brexit ist vor diesem Hintergrund nicht nur eine große He-
rausforderung. Er ist für Deutschland eine Chance, sich als in-
ternationaler Gerichtsstandort zu etablieren. Diese Gelegenheit 
sollten wir nutzen! Denn: Deutsche Gerichte funktionieren auch 
auf Englisch – und zwar bestimmt genauso gut wie auf Deutsch!

Der Gesetzentwurf zur Einführung 
von Kammern für Internationale 
 Handelssachen sollte schnellstmöglich 
umgesetzt werden

Autor

Prof. Dr. Winfried Bausback, MdL, ist 
Justizminister im Bayern
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Deicke/Ertl/Stoltz Artavia, Datenschutzrechtliche Besonderheiten im 
Rahmen des Asset Management unter besonderer Berücksichtigung 
der Auswirkungen der EU-DSGVO

Datenschutzrechtliche Besonder heiten  
im Rahmen des Asset Management  
unter besonderer Berücksichtigung der 
 Auswirkungen der EU-DSGVO
Für die Umsetzung der EU-DSGVO hat die Europäische Union den 25.5.2018 als endgültiges Datum festgelegt, die 
Verordnung gilt dann unmittelbar und direkt. Besonders im Bereich des Asset Management ergeben sich in diesem 
Zusammenhang und mit Blick auf den exterritorialen Aspekt große Herausforderungen, da in Deutschland gehandel-
te bzw. im Vertrieb zugelassene Finanzinstrumente nicht zwingend aus einem EU-Land stammen. Der nachfolgende 
Beitrag befasst sich mit der aktuellen Entwicklung zum Schutz personenbezogener Daten und der sich daraus erge-
benden Herausforderung für die Emittenten von Finanzinstrumenten.

dr. Alexander deicke, MBA, ll.M. (M&A), pgde (cambridge), rA/ fABKr,  
dr. Andrew ertl, ll.M., rA, und heike Stoltz Artavia       

I. Einleitung
In Deutschland gilt seit jeher ein strenges Regelwerk von da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen. Exemplarisch seien hier 
genannt: das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), das Teleme-
diengesetz (TMG), das Telekommunikationsgesetz (TKG) und lan-
desspezifische Regelungen. Die Finanzbranche hat häufig über 
die sog. SCHUFA-Klausel1 Kontakt zu dieser Materie. Nicht alle 
Finanzdienstleistungsunternehmen sind nun aber an Informatio-
nen von Auskunfteien interessiert, beantworten deren stichpro-
benartige Kontrollen oder vergeben Produkte an Privatpersonen. 
Anbieter von Finanzprodukten oder Händler von solchen Produk-
ten stehen in Deutschland unter der Aufsicht der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Daneben orientiert 
man sich an verschiedenen europäischen Aufsichtsbehörden, 
wie z. B. an der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichts-
behörde (ESMA)2 bei der EMIR-VO3. Anderen eher allgemeinen 
Verordnungen oder regulatorischen Anforderungen wird häufig 
keine große Beachtung geschenkt, oder sie werden nicht ent-
sprechend als Risiko klassifiziert. Ebenso war das bisher im Be-
reich des Datenschutzes – wohl auch, weil es in Deutschland 
für Datenschutz keine eigene Aufsichtsstruktur gibt. Zwar gibt 
es den Bundesdatenschutzbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit (BfDI). Dieser ist aber nach § 24 ff. BDSG 
nicht für die Aufsicht und Kontrolle des Datenschutzes der allge-
meinen Privatwirtschaft zuständig. Hierfür sind nach § 38 BDSG 
die jeweils zuständigen Landesbehörden verantwortlich, s. Ab-
bildung 1.

II. Bundesdatenschutzgesetz
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Grundlage für das 
deutsche Datenschutzrecht. Zwar bedarf die EU-DSGVO als 
Verordnung keines Umsetzungsakts, sondern tritt für alle EU-
Mitgliedstaaten unmittelbar in Kraft, dennoch hat Deutschland 
das BDSG-neu4 verabschiedet, das zum 25.5.2018 in Kraft treten 
wird, um das bestehende Datenschutzrecht an die neue europa-
rechtliche Situation anzupassen und dem neuen Datenschutz-
recht zugleich mehr Kontur zu geben. Das dann neue BDSG wird 
die Struktur der Aufsichtsbehörden regeln und bei einzelnen 
Öffnungsklauseln Sonderregelungen treffen (wie z. B. bei der Be-
stellungspflicht für Datenschutzbeauftragte,5 den Data Protec-
tion Officers [DPO]) und den bei der EU-DSGVO nicht regulierten 
Bereich des Arbeitnehmerdatenschutzes in den Fokus nehmen. 
Das BDSG beschäftigt sich neben den behördlichen Strukturen 

Asset Management
Datenschutzrecht, EU-DSGVO, BDSG-neu, Schweiz A

BDSG-neu
Datenschutzrecht, Asset Management, EU-DSGVO, Schweiz A

Datenschutzrecht
Asset Management, EU-DSGVO, BDSG-neu, Schweiz A

EU-DSGVO
Datenschutzrecht, Asset Management, BDSG-neu, Schweiz A

Schweiz
Datenschutzrecht, Asset Management, EU-DSGVO, BDSG-neu A

1 Lwowski, in: Schimansky/ Bunte/ Lwowski (Hrsg.), BankrechtsHandbuch, 
Bd. I, 4. Aufl. 2011, § 34, Rn. 6. 

2 Fischer, in: Schimansky/ Bunte/ Lwowski (Hrsg.), BankrechtsHandbuch, 
Bd. II, 4. Aufl. 2011, § 126, Rn. 13. 

3 VO EU Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. 
Juli 2012 über OTCDerivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsre
gister, ABlEU vom 27.7.2012, L 201, 1.

4 BGBl. I 2017, 2097. 
5 Vgl. Art. 37 DSGVO; vgl. § 38 Abs. 1 BDSGneu; Datenschutzbeauftragter 

Info, Datenschutzbeauftragter und das neue BDSG – weiterhin verpflich
tend!, 18.5.2017, abrufbar unter www.datenschutzbeauftragterinfo.de/ 
datenschutzbeauftragterunddasneuebdsgweiterhinverpflichtend/ 
(Abruf: 29.11.2017).
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(Landesdatenschutzgesetze6), dem behördlichen und privatwirt-
schaftlichen Datenschutz mit allgemeinen Grundsätzen, die ein-
zuhalten sind, Rechten von Betroffenen und Dokumentation (z. B. 
Verträge mit Dritten, die Daten verarbeiten, den sog. Auftrags-
datenverarbeitungsprozessen, ADV-Vertrag). Daneben gibt es 
Sondervorschriften für besondere Einrichtungen und Organisa-
tionen, wie z. B. für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, 
s. Abbildung 2.

1. Grundsätze
a) Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist generell ver-
boten. Wann die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
dennoch möglich ist, gibt der Gesetzgeber im BDSG in einem 

abschließenden Katalog an (Verbot mit Erlaubnisvorbehalt). Eine 
Verarbeitung von Daten kann daher in den Fällen erlaubt sein, in 
denen der Betroffene in die Verarbeitung seiner Daten eingewil-
ligt hat, oder eine entsprechende Rechtsvorschrift diese Verar-
beitung erlaubt.7

6 Im Einzelnen: Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (LDSG), 
Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG), Berliner Datenschutzgesetz 
(BlnDSG), Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG), Bremisches 
Datenschutzgesetz (BremDSG), Hamburgisches Datenschutzgesetz 
( HmbDSG), Hessisches Datenschutzgesetz (HDSG), Gesetz zum Schutz 
des Bürgers bei der Verarbeitung seiner Daten (DSG MV), Niedersächsi
sches Datenschutzgesetz (NDSG).

7 Wybitul/ Schultze-Melling, Datenschutz im Unternehmen, 2. Aufl. 2014, 
Rn. 66; vgl. § 4 Abs. 1 BDSG.
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Abbildung 2: Datenschutzaufsicht Europa

EU-Kommission

Landesdaten-
schutz-

beauftragte

Landes-
behörden für
Datenschutz

EU-DSGVO, BDSG-neu Art. 29-Gruppe Bundesbeauftragter für

Deutschland Unabhängig Deutschland

Aufsicht über
Unternehmen

Aufsicht Staat u.
Verwaltung

Nicht 
Kontrolle des

Datenschutzes
in der Privat-

wirtschaft

Kontrolliert und
berät Bundes-

behörden

Datenschutz Informations-
freiheit



Recht der Finanzinstrumente | 1.2018 | 19.2.2018

Seite 6 AufsAtz
Deicke/Ertl/Stoltz Artavia, Datenschutzrechtliche Besonderheiten im 
Rahmen des Asset Management unter besonderer Berücksichtigung 
der Auswirkungen der EU-DSGVO

b) Datensparsamkeit und Datenvermeidung
Falls personenbezogene Daten erhoben werden sollen, ist zu-
nächst immer die Frage zu stellen, ob die Erhebung notwendig 
ist, um den Zweck zu erreichen. Kann der Zweck auch ohne die 
Erhebung von personenbezogenen Daten erreicht werden, sind 
Erhebung und Verarbeitung nicht erlaubt. Ist die Erhebung von 
personenbezogenen Daten zum Erreichen des Zwecks erforder-
lich, ist in einem zweiten Schritt darauf zu achten, dass die Da-
tenmenge auf ein Minimum begrenzt wird, um den genannten 
Zweck zu erreichen. 

c) Anonymisierung und Pseudonymisierung
Personenbezogene Daten können anonymisiert oder pseudony-
misiert werden. Dies wird nach dem BDSG als Veränderung der 
Daten gesehen. Bei der Anonymisierung werden Daten soweit ver-
ändert, dass unter normalen Umständen ein Personenbezug nicht 
mehr hergestellt werden kann.8 Beim Pseudonymisieren werden 
die personenbezogenen Daten durch eine Zuordnungsvorschrift 
soweit geändert, dass ohne Kenntnis und Anwendung der ent-
sprechenden Zuordnungsanwendung ein Personenbezug nicht 
mehr ohne einen erheblichen Aufwand hergestellt werden kann.9 

2. Rechte der Betroffenen
a) Auskunftsrecht
Der Betroffene hat ein umfangreiches Auskunftsrecht gegenüber 
den Stellen, die seine personenbezogenen Daten verarbeiten. 
Eine Auskunft kann der Betroffene jederzeit verlangen über den 
Zweck der Verarbeitung seiner Daten, wer Empfänger ist, wel-
che Daten genau verarbeitet werden, woher die Daten stammen 
(nach dem BDSG sind die Daten direkt bei dem Betroffenen zu 
erheben, Direkterhebungsgrundsatz) sowie die Dauer der Spei-
cherung seiner Daten. Diese Auskunft hat der Betroffene unver-
züglich, kostenlos und in Schriftform zu erhalten, wenn er ein 
entsprechendes formloses Auskunftsersuchen stellt.10 Hierdurch 
soll die Verarbeitung von personenbezogenen Daten für den Be-
troffenen transparenter gestaltet werden.11

b) Berichtigung falscher Daten 
Falls personenbezogene Daten falsch gespeichert wurden oder 
sich verändert haben, ist nach dem BDSG eine Berichtigung der 
entsprechenden Daten vorzunehmen.12 Diese Berichtigung der 
Daten kann der Betroffene verlangen. Dabei ist zu beachten, 
dass eine Berichtigung von fehlerhaften Daten immer erfolgen 
muss – unabhängig davon, ob der Betroffene auch ein tatsächli-
ches Interesse daran hat.13 

c) Beschwerderecht (Auskunft)
Reagiert die Stelle, die die personenbezogenen Daten verarbei-
tet, nicht auf die Auskunftsanfragen des Betroffenen, kann diese 
sich an die entsprechenden Aufsichtsbehörden wenden.14

d) Löschung/ Sperrung
Ist der Zweck erreicht, für den die Daten erhoben wurden, oder 
möchte der Betroffene, dass seine personenbezogenen Daten 
gelöscht werden, besteht die Möglichkeit, dass die Daten unter 
der Voraussetzung des § 35 Abs. 2 BDSG gelöscht werden.15 Kön-
nen die Daten nicht gelöscht werden, da gesetzliche Regelun-
gen dem entgegenstehen (z. B. Aufbewahrungsfristen aus steu-
errechtlicher Sicht), so sind diese Daten nicht zu löschen, aber 
zu sperren. Dies hat zur Folge, dass die gesperrten personen-
bezogenen Daten nicht mehr genutzt oder übermittelt werden 
können.16

3. Auftragsdatenverarbeitungsverträge
Werden Daten durch einen Datenverarbeiter verarbeitet, bspw. 
outgesourcte Lohn- Gehaltsbuchhaltung, Aktenvernichtung etc., 
sind seine Aufgaben schriftlich durch Erstellung eines Vertrags 
i. S. d. § 11 Abs. 2 BDSG, den sog. Auftragsdatenverarbeitungs-
vertrag (ADV) festzuhalten.17

III. EU-DSGVO
Die großen Veränderungen für Deutschland durch die ab dem 
25.5.2018 geltende EU-DSGVO sind v. a. die Beweislastumkehr18 
und die Extraterritorialität.19 Weiterhin werden sich Unternehmen 
mit ausgeprägteren Verfahrensverzeichnissen und Auskunftsan-
sprüchen – i. d. R. durch interne oder externe Datenschutzbeauf-
tragte20  – beschäftigen müssen und dem Thema Datenschutz 

8 Gola/ Schomerus, in: Gola/ Schomerus (Hrsg.), BDSG, 11. Aufl. 2012, § 3, 
Rn. 44.

9 Gola/ Schomerus, in: Gola/ Schomerus (Hrsg.), BDSG, 11. Aufl. 2012, § 3, 
Rn. 45 f.

10 Gola/ Schomerus, in: Gola/ Schomerus (Hrsg.), BDSG, 11.  Aufl. 2012, 
§ 34, Rn. 13. 

11 Wybitul/ Schultze-Melling, Datenschutz im Unternehmen, 2. Aufl. 2014, 
Rn. 161 ff.; vgl. § 34 BDSG.

12 Gola/ Schomerus, in: Gola/ Schomerus (Hrsg.), BDSG, 11. Aufl. 2012, § 35, 
Rn. 3 ff. 

13 Gola/ Schomerus, in: Gola/ Schomerus (Hrsg.), BDSG, 11. Aufl. 2012, § 35, 
Rn. 4.

14 Gola/ Schomerus, in: Gola/ Schomerus (Hrsg.), BDSG, 11. Aufl. 2012, § 6, 
Rn. 2.

15 Gola/ Schomerus, in: Gola/ Schomerus (Hrsg.), BDSG, 11. Aufl. 2012, § 35, 
Rn. 10, 15.

16 Gola/ Schomerus, in: Gola/ Schomerus (Hrsg.), BDSG, 11. Aufl. 2012, § 35, 
Rn. 20a.

17 Gola/ Schomerus, in: Gola/ Schomerus (Hrsg.), BDSG, 11. Aufl. 2012, § 11, 
Rn. 6.

18 Gola/ Piltz, in: Gola (Hrsg.), DSGVO, 2017, Art. 82, Rn. 18.
19 Piltz, in: Gola (Hrs.), DSGVO, 2017, Art. 3, Rn. 23 ff. 
20 Bestellung heute: Der Datenschutzbeauftragte wird gem. § 4f Abs. 1 S. 1 

BDSG schriftlich bestellt, wenn es sich um eine automatisierte Datenver
arbeitung von mindestens zehn Personen oder um eine nicht automati
sierte Datenverarbeitung von mind. 20 Personen handelt. Bestellung 
zukünftig: Gem. Art. 37 Abs. 1 DSGVO(GDPR) ist die Benennung eines 
Datenschutzbeauftragten dann notwendig, wenn die Kerntätigkeit in der 
Verarbeitung von Daten besteht. Diese Öffnungsklausel wurde durch § 38 
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durch eine interne Unternehmenskommunikation zu einem hö-
heren Stellenwert verhelfen. Darüber hinaus sind deutsche Un-
ternehmen gut aufgestellt, die erhöhten Transparenz- und Do-
kumentationspflichten21 zu erfüllen. Das Thema Datenschutz ist 
in Zeiten von Big Data und der fortschreitenden Digitalisierung 
priorisiert geworden und rückt auch durch Regulierung wie die 
European Market Infrastructure Regulation (EMIR), die wieder-
um Datensätze generieren (z. B. Legal Entity Identifier [LEI]22), in 
den Vordergrund. Hierbei ist auch der erheblich erhöhte Bußgel-
drahmen der EU-DSGVO hilfreich. Waren es früher 50 000 bzw. 
300 000 Euro nach dem BDSG (§ 43 Abs. 3 BDSG), beziffern sich 
die Bußgelder heute mit 10 Mio. bzw. bei schweren Verstößen 
mit 20 Mio. Euro oder 2/4 % (Art. 83 Abs. 3, 4 EU-DSGVO) des 
weltweiten Umsatzes – je nachdem, welcher Betrag höher ist. 
Hier sind Finanzdienstleister noch viel mehr in der Pflicht, diese 
Risiken zu bewerten und zu taxieren, da sich solche Risiken auf 
die verwalteten Assets negativ auswirken können. Daher hat die 
EU-DSGVO auch einen eher risikoorientierten Ansatz und führt 
die Datenfolgenabschätzung (Art. 35 EU-DSGVO) ein. Daneben 
muss hinsichtlich der IT-Sicherheit sichergestellt werden, dass 
ein dem Risikoniveau angemessenes Schutzniveau für die im Ver-
antwortungsbereich des Verantwortlichen liegenden personen-
bezogenen Daten besteht. Bei beiden Risikoansätzen müssen für 
das Unternehmen bzw. den Finanzdienstleister individualisierte 
Risiko-Matrizen erstellt und diese dann mit Risikokontrollen über-
prüft werden. Kommentiert und ausgelegt werden die Regelun-
gen der EU-DSGVO von der unabhängigen EU Art. 29-Gruppe,23 
dem Datenschutzkreis und den Landesdatenschutzbehörden. 
Aktuell versuchen sich die Länder auch darauf zu verständigen, 
ein einheitliches Meldewesen für Datenschutzbeauftragte einzu-
führen.24

IV. Asset Management
Asset Management ist eine besondere Art von Finanzdienst-
leistung.25 Dabei wird zwischen unregulierten und regulierten 
(Finanzportfolioverwaltung26) Dienstleistern unterschieden. Für 

beide Arten von Dienstleistern wird dann wiederum zwischen 
Vermögensverwaltern für institutionelle Anleger (z. B. BlackRock 
aus den USA, die Allianz Group aus Deutschland oder die AXA 
Group aus Frankreich) und für private Anleger (z. B. UBS Wealth 
Management aus der Schweiz, Morgan Stanley Wealth Manage-
ment aus den USA oder der BNP Paribas Wealth Management 
aus Frankreich) unterschieden. Neben den hier aufgezählten 
sehr großen Marktteilnehmern gehören Vermögensverwalter 
von institutionellen Anlegern i. d. R. zur Gruppe der regulierten 
Dienstleister, also Finanzportfolioverwaltungen. Neben Rein-
formen sind auch Mischformen mit Investmentbanken (eigene 
strukturierte Produkte) häufig am Markt anzutreffen. Neben die-
sen sehr großen Vermögensverwaltern (sog. „echte Vermögens-
verwalter“ nach § 1 Abs. 1a Nr. 3 KWG mit einer Erlaubnis der Ba-
Fin als Finanzportfolioverwalter27), die in den Konzernstrukturen 
Vollbanklizenzen vorhalten, gibt es auch viele kleinere Vermö-
gensverwalter (sog. „unechte Vermögensverwaltung“, auch oft 
als Anlageberatung ausgestaltet, gem. § 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO), 

BDSGNeu in Deutschland eingeengt und besagt, dass ein Datenschutz
beauftragter bestellt werden muss, wenn mindestens zehn Personen eine 
automatisierte Verarbeitung von Daten vornehmen.

21 Wybitul, ZDAktuell 2016, 04185; Art. 4 Abs. 1 lit a DSGVO. 
22 Abrufbar unter www.leireg.de/ de/ faq#whatislei (Abruf: 29.11.2017).
23 Wybitul/ Schultze-Melling, Datenschutz im Unternehmen, 2. Aufl. 2014, 

PraktikerGlossar Anh. I; vgl. Art. 68 DSGVO; Erwägungsgrund 139 zum 
DSGVO.

24 Landesschutzbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW, 
Mitteilungspflicht der Kontaktdaten von Datenschutzbeauftragten nach 
DSGVO, abrufbar unter https:// www.ldi.nrw.de/ mainmenu_Aktuelles/ 
Inhalt/ MitteilungspflichtderKontaktdatenvonDatenschutzbeauftrag
tennachDSGVO/ MitteilungspflichtderKontaktdatenvonDatenschutz
beauftragtennachDSGVO.html (Abruf: 29.11.2017).

25 Vgl. § 1 Abs. 1a Nr. 3 KWG; Seiler/ Kniehase, in: Schimansky/ Bunte/ 
Lwowski (Hrsg.), BankrechtsHandbuch, Bd. II, 4. Aufl. 2011, § 104, Rn. 11.

26 Fischer, in: Schimansky/ Bunte/ Lwowski (Hrsg.), BankrechtsHandbuch, 
Bd. II, 4. Aufl. 2011, § 127, Rn. 39.

27 BaFin, Merkblatt Finanzportfolioverwaltung, Stand: 11.6.2014, abrufbar 
unter https:// www.bafin.de/ SharedDocs/ Veroeffentlichungen/ DE/ 
Merkblatt/ mb_091208_tatbestand_finanzportfolioverwaltung.html (Ab
ruf: 29.11.2017).

 

Abbildung 3: Finanzmarktaufsicht Asset Management
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